
Anlage 1

Auftrag gebende Stelle

 

3 Anschrift des Prüfamtes oder des Prüfingenieurs

Zutreffendes bitte ankreuzen X oder ausfüllen

 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon Ort, Datum

Auftrag zur
Prüfung der statischen Berechnungen und der Konstruktionszeichnungen

Straßenbezeichnung, Streckenabschnitt

Anlagen

Sehr geehrte(r) .........................................................................

gemäß Artikel 10 Abs. 2 und 3 SächsStrG in Verbindung mit der Verordnung über die
bautechnische Prüfung baulicher Anlagen in öffentlichen Straßen (StrPrüfVO) vom
14.  August 1996 (SächsGVBl. S. 372) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-

 September 1996 erteilen wir Ihnen den Auftrag für
die statische und konstruktive Prüfung der vorbezeichneten Baumaßnahme.

1. Technische Beschreibung der Maßnahme

2. Prüfung und Höhe der Gebühren Vomhundertsatz
der Grundgebühr

Statische Berechnung 100

Konstruktionszeichnung   50

Lastvorprüfung

Bauzustände

Dokumentation
Sonderlasten MLC-Einstufung bzw. -bemessung

Schwerlastfahrzeuge
statische Berechnung
Konstruktionszeichnungen

Gesamt-
Vomhundertsatz

Abnahme der Bauhilfskosten
Abnahme _______________________________________________

Die Abnahme wird nach dem Zeitaufwand
vergütet



3. Anrechenbare Kosten nach § 9 StrPrüfVO DM
4. Bauwerksklasse nach § 8 StrPrüfVO  1  2  3  4  5
5. Vorläufige Prüfgebühr
Gebühr nach Anlage 2 zur StrPrüfVO Gesamt-Vomhundertsatz

nach Nummer 2

DM x 100 = DM
6. Weitere Angaben

bauausführende Firma

Statikaufsteller

staatliche Bauleitung

Der Prüfauftrag gilt als erteilt, wenn uns die schriftliche Auftragsbestätigung vorliegt.
Es wird gebeten, uns über alle wesentlichen Vorgänge mit dem Statikaufsteller zu
unterrichten und uns vom Schriftverkehr sowie von Besprechungsniederschriften und
dergleichen Abdrucke zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Empfangsbestätigung

Der Empfang Ihres beiliegenden Auftragschreibens wird bestätigt.
Ich bestätige weiterhin, dass ich die gültigen „Allgemeinen Rundschreiben“ des BMV
sowie weitere, vom Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit eingeführte Regel-
werke, wie zum Beispiel ZTV, Richtzeichnungen, kenne und bei der Prüfung zur
Anwendung bringe. Bei Tragwerken der Bauwerksklasse IV oder V bestätige ich
gleichzeitig, dass ich über die besondere Erfahrung mit der jeweiligen Bauart und
Herstellungsweise verfüge und mein Wissen stets auf dem neuesten Stand halte.

...........................................

...........................................
Prüfungsingenieur


